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Bestandsdarstellung 

Öffentliche Gebäude 

Wohngebäude 

Wirfschafts- und 
lnd ustriegebäude 

Gebäude mit Angabe 
d·er GeschoBzahl 

Arkaden 
und Durchfahrten 

Mauer 

Straßen ba h ng Iei sac h se 

Bordstein 

Kanalschacht 

Baum 

Böschung 

Grenzen 
Gemarkungsgrenze 

Flurgrenze 

Flurstücksgrenze 

Weitere Signaturen siehe Din 18702 und Katastervorschriften 

Alte Höhenlage ü. N.N. z. B, 30,17 

Art und Maf.l der baulichen Nutz 

Kleinsiedlungsgebiete 

WR Reine Wohngebiete 

.Allgemeine Wohngebiete 

Besondere Wohngebiete 

Dorfgebiete 

Mischgebiete 

Kerngebiete 

Industriegebiete 

Gewerbegebiete 

Sondergebiete 

Zahl der Vollgeschosse 

als Höchstgrenze z.B. ill zwingend z.B. 
als Mindest- und Höchstgrenze z.B. 

Grundflächenzahl 1 

GeschoBflächenzahl 

z.B. 0,4 

z.B. @ 

--·--
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Begrenzu 

Straflen beg renzu ng sl in ie 
auch gegenüber Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung 

Straßenbegrenzungs -und Baulinie 

Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze 

Baulinie 
• 
Baugrenze 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

- - - Grenze des räumlichen Geltungs -
bereichs des Bebauungsplanes 

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
gem.§2 der Verordnung Ober. die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung Planinhalts vom 30. Juli 1Q81 · 

Verkehrsflächen, Grünflächen 
F 

StraBen verkehrsflächen 

Straflenverkeh r sfläc h en. 
Öffentliche Parkflächen 

Öffentliche Grünflächen 

Flächen tar die Landwirtschaft 

Mit Geh-, Fahr-und Leitungsrechten 
zugunsten der Anlieger zu belastende 
Flächen 

0 

Sonstige FestsetzunaE>n 

Flächen für. Stellplätze 

Flächen für Garagen 

Flächen für .Garag.en -Tiefgaragen
unter Geländeoberfläche 

Offene Bauweise 

Geschlossene Bauweise 

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

SO 50° SatteldaeR mit Dael'lneis~o~ns 

Kennzeichn"n'''" 

l7 

Textliche Festsetzungen 

Die Sockelhöhe der neu zu errichtenden Gebäude darf 0,50 m Ober 
Straßenkrone nicht Uberschreiten. 

Die z'ur Angermunder Straße weisenden Gehäudefronten sind mit 
schalldämmenden Fenstern der Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719 
(Entwurf) Schalldämmung von Fenstern, Tafel 2, zu versehen. 

in einem Streifen von 3,0m Breite entlang der Böschungsoberkanten beidersei1s 

des Rahmer Baches zwischen Angermund er Straße und der Straße "Am 

RahmerBach "sindgernaß § 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVOzum Schutz ur1d zur 

Unterhaltung des Fließgewässers Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sowie 

Anlagen gemäß §23 Abs.S Satz 2 BauNVO nicht zulässig_ 

Hinweis 

Für den Schutz des Ba1.1mbestandes im Geltungsbereich des Bebauungs
planes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt 
Duishurg vom 9. März 1977 in der jeweils geltenden Fassung. 
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Anschluß 8.- Plan Nr.153 

Flur 54 

Aushau und Entwässerung der Angermunder Straße, der Straße "Am 
Rahmer Bach" und "Am Thelenbusch" richten sich nach den Straßen
ausbauplänen. 

Aufhebungsvermerk 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind alle nach früheren 
haurechtlichen Vorschriften und städtebaulichen Plänen im Bereich 
dieses Bebauungsplanes getroffenen Festsetzungen aufgehohen. 
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Hierbei handelt es sich um 

1. Fluchtlinienplan "Am Thelenhusch", "Am Rahmer Bach" vom 
11.9.1905 (teilweise) 

2. Durchführungsplan Nr. 153 betr. Gebiet zwischen Angermunder
Straße und "Am Rahmer Bach" vom 14.1.1957 (teilweise) 

3. Bebauungsplan Nr. 435 betr. Anschlußerschließungsstraße 
zwischen dem im Bebauungsplan Nr. 434 liegenden Gebiet in 
Rahm-West und der Angermurrder Straße vom 10.7.1966 (teilweise) 

4~ Bebauungsplan Nr. 419 für den Bereich beiderseits der Anger
munder Straße und der Fichtenstraße zwischen der Straße "Am 
Rahmer Bach'' und der Stadtgrenze vom 10.2.1966 (teilweise) 

5. Bebauungsplan 1. Änderung zum Durchführungsplan Nr. 153 für 
den Bereich zwischen Angermurrder Straße und "Am Rahmer Bach" 
vom 10.4.1968 (teilweise) 

6. Änderung des Bebauungsplanes 1. Änderung zum Durchführungsplan 
Nr. 153 für den Bereich zwischen Angermunder Str.aße und '!Am 
Rahmer Bach" vom 10.4.1971 (teilweise). 
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Anschluß 8.- Plan Nr. 435 

Stadt Duisburg 
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Übersichtsplan 
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BEBAUUNGSPLAN NR.783 
-Rahm-

für einen Teilbereich beiderseits der Angermunder Straße und der Straße "Am Rahmer 
Bach" zwischen der Straße "Trosperdelle" und Stadtgrenze. 
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Verbandsgrünt 
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Der Bebauungsplan besteht aus- diesem Blatt
..... llauptbliittern ..... Nehuhlstt Nebenblättern 
eine·r Begründung dem Eigentümerverzeiet111is 
..... Blatt liingssehnitle ttnd ..... Blell Quersehnille. 
Die Zusammengehörigkeil ist auf den einzelnen 
Teilen beurkundet.. 
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die 

Es wird bescheinigt, daß die Bestandsangaben ~Für die Erarbeitung des Planentwurfs. 

mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit 
übereinstimmen und da-ß die Festlegung der 
städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist. 

Duisburg, den ...... ?.?: .. 9.~L.1~.~.~ ...... Duisburg, den .... ~~.: .. 9~.L .. W.~.? ...... . 

Fläche für die 

Landwirtschaft 

' ' 

Dieser Plan is.t auf Grund von Bedenken und Anregungen 
in .......................................... Farbe geändert worden. 

Duisburg, den .... ~.~: .. ~!-!nL.)~.~-4 ..... 

L60 

Nachrichtliche Übernahmen 

Gewässer II. Ordnung 

Grenze der Verbandsgranfläche 

Verbandsgrünfläche Duisburg Nr.f 

_ Ruhrgasleitung mit Schutzstreifen 

LandstraBe 

N 

Vermerke 

Neuer Bordstein 

H Bushaltestelle 

-

Der Rat der Stadt hat am .... ~~:.Q~.,I,~U .... nach § 2 [ 1 1 des Bundesbaugesetzes 

die Aufstellung dieses Bebauungsplan-Entwurfes beschlossen • 

Duisburg, den 2,.11.1982 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez. Gierscfl 

BeigeOrdneter 

Der Aufstellungsbeschluß wurde am .. Jt .. tQ,l.~.?.~ ... : ... gemäß § 2 [ 1 ] des 

Bundesbaugesetzes ortsüblich bekannt gemacht. 

Duisburg, den U.11.1982 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez.Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am ......................... nach § 2a [ 4] des Bundesbaugesetzes 

beschlossen, eine Bürgerbeteiligung nicht durchzuführen. 

Duisburg, den '- · 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

\/- Beigeordneter 

-i- -1-
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Anschluß B.- Plan Nr.419 
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Dieser Plan ist auf Grund von Bedenken und 

Anregungen iA ble~::~er l"'erbe geändert worden. 

Die Streichur\g - Satteidach mit üachneigung SD so=
erfotgte auf Grund fehlender Rechtsvorschriften. 

~ 

Duisburg,den 10.05.1985 

Vermessungs~ u. Katasteramt Stadtplanungsamt 

/ 

/~ 
"'-/ 

Ein Beschluß des Rates der Stadt nach§ 2a [4] des Bundesbaugesetzes 

wurde nicht gefaDt. 

Duisburg, den 2'.11.1982 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez.Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am ... U .. !~..Il~.L. nach § 2a [ 6] des Bundesbaugesetzes · 
diesen Bebauungsplan - Entwurf und seine öffentliche Auslegung beschlossen. 

Duisburg, den 24.11.1982 

(Sieuel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez .Giersch 

Beigeordneter 

Dieser Bebauungsplan-Entwurf, die Begründung und die aufzuhebenden 

Bebauungspläne [siehe Aufhebungsvermerk] haben nach§ 2a [6 ],§ 2 [6] des 

Bundesbaugesetzes auf die Dauer eines Monats in der Zeit vom .... 9J&U~It~ ........ 
bis ... 9l,Q~.!~.f}.3. ...... einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Dieerneute ÖffentlicheAuslegung erfolgte in der Zeit vom 10.09.1984 
bis10.10.1984 

Ouisburg, den 27.06.1985 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez.Giersch 

Beigeordneter 

Der Rat der Stadt hat am .. J.4.0.S,J.9.e~ ........ nach § 10 lies Bundesbaugesetzes 

_diesen Bebauungsplan einschließlich der Ioderungen in"!iRI!!:U~UlJ?!gw~ ... Farbe 

sowie die Aufhebungen der Festsetzungen,die diesem Bebauungsplan 

entgegenstehen [ siehe Aufhebungsvermerk] als Satzung beschlossen. 

Duisburg, den 27.06.1985 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez. Giersch 

Bei g eo rd nete r ~:-

Gemäß§ 1.1 ......................... des Bundesbaugesetzes ist dieser Plan mit 

Verfügung vom .. H ... Q.~.I~P.L ... Az.: .... .l.?.,?c.!~,9~.lR.~UnJ... ........................ . 
genehmigt wordep. 

Düsseldorf, den 13.08.1985 

(Siegel) 

Der Regierungspräsident 

Im Auftrage 

gez.Gibbisch 

Oie Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten Düsseldorf vom 

... n .. QP..I~P.L ....... Az.: . .l.?.,Ql.c.n,Ql.iR.u\.Ißl.l... ...................................... ist 
am .9.J .. J.Q .• .1.~.~.!? ............. gemäß§ 12 des Bundesbaugesetzes mit dem Hinweis, 

daß dieser Bebauungsplan als Satzung mit Begründung vom Tage der 

Veröffentlichung der Bekanntmachung ab im Zimmer .. A:I.a .. des Stadthauses 

an den Werktagen, montags bis freitags, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 1&.00 Uhr, 

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt, ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Mit dieser Bekanntmachun11 ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden. 

Auf die§§ 44 c und 155 a Bundesbaugesetz sowie auf§ 4 Abs. 6 der GO. NW. 

wurde bei der Bekanntmachung hingewiesen. 

Ouisburg, den 03.10.1985 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

ln Vertretung 

gez.Giersch 

Beigeordneter 

Dieser Plan enthält die 1.Änderung iA nter läarlte. 
Sie bezieht sich auf die Erbreiterung der nordöst
lichen Seite der Angermonder Straße zwischen 
Fichte!\l!traBe ynd MühleQgraben zur Anlegung eines 

, Grünstreifens und eines kombinierten Geh- und 
Radweg.-(siehe Straßenausbauplan). 

Duisbur9,den 13.3.1998 

Vermessungs- und Katasteramt Stadtplanungsamt 

gez.· N;üse gez. Grothe 

Gemarkung Huckingen 

Flur 53u.54 

Vermessungs- und Katasteramt V e r m es s u n g s - u n d K a t a s t e r a·m t Stadtplanungsamt Ver.messungs- und Katasteramt Stadtplanungsamt 
in Kraft getreten am: 11.02.1997 

Maßstab 1 : 1000 
Rechtsgrundlagen: Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.8.1976 (BGBI. I S. 2256, 3617) geändert durch Artikel 9 Nr. 1 der Vereinfachungsnovelle vom 3.12.1976 (BGBI.I S. 3281) 
und durch Artikel1 des Gesetze~ zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung von Investitionsvorhaben im Städtebaurecht vom B.7.1979 I. . 949). Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
1 d F. der Bekanntmachung vom 15.91977 (8681. I S. 1757). Verordnung übn die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstell des I 981 (BGBI. I S. 833). 
Ba für das Land Nordrhein-Westfalen-Landesbauordnung- (BauONW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27.1.1970 122). 

gez. Holm gez. Holm gez. Kisters ......... ~.~~: ... ~.~~.7. .................... . gez. Kisters gez. Nüse gez. Kisters · 

Beschlüsse und Vermerke zur 1.Änderung siehe 
Urkunde. 

Angefertigt im Vermessungs- und Katasteramt 1982 


